
Hinterlegung von „Echtzeitüberweisungslimits“ nach Umsetzung der 
neuen Vorgaben im EU-Zahlungsverkehr ab dem 05. Oktober 2025
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Änderungen an Echtzeitüberweisungen

Mit Umsetzung der neuen Zahlungsverkehrsanforderungen ab dem 05.10.2025 entfällt die bisherige max. 
Transaktionshöhe pro Echtzeitüberweisung in Höhe von 100.000,00 Euro. 

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben haben Sie als Kunde das Recht ein eigenes Limit für Echtzeitüberweisungen 
festzulegen. Die Vorgehensweise wird nachfolgend (anhand des Online-Bankings) beschrieben. Weitere 
Erfassungsmöglichkeiten stehen über die VR Banking App oder durch den Bankmitarbeiter zur Verfügung.

Vorabinformation: Die Hinterlegung eines Limits für Echtzeitüberweisungen ist keine Pflicht! Sofern kein Limit 
erfasst wird, gilt weiterhin das normale Auftragslimit für Überweisungen.



Thema
Datum

Im Online-Banking finden Sie unter „Service & Mehrwerte“ den Punkt „Überweisungslimits“.
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Über den Button „Limit anlegen“ können Sie die gewünschten Limite pflegen:
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Erläuterungen zu den zwei verschiedenen Limiten:
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Übersicht der angelegten Echtzeitüberweisungslimits:
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Informationen zum Prüfungsablauf bei erfassten Echtzeitüberweisungen:

Wenn Sie zukünftig eine Echtzeitüberweisung über das Online-Banking oder die VR Banking App 
erfassen, erfolgt sowohl eine Prüfung gegen das Limit für Echtzeitüberweisungen als auch gegen 
das allgemeine Auftragslimit für Überweisungen. 

Wenn die Prüfung gegen eines der beiden Limits fehlschlägt, wird der Auftrag abgewiesen. Sie 
erhalten einen Hinweis, welches Limit nicht ausgereicht hat.

Beispiel:

Auftragslimit Überweisungen: 5.000 Euro

Echtzeitüberweisungslimit: 10.000 Euro

Betrag der Echtzeitüberweisung: 7.500 Euro

Ablehnung, da das Auftragslimit für 
Überweisungen nicht ausreicht!
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Weitere Informationen zu den aktuellen Änderungen im Zahlungsverkehr

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  

www.volksbank-dr.de/vop-fk (für Firmenkunden) und

www.volksbank-dr.de/vop  (für Privatkunden)

Darüber hinaus stehen Ihnen unsere Telefonfiliale und Ihre Kundenberater gerne zur Verfügung.

http://www.volksbank-dr.de/vop-fk
http://www.volksbank-dr.de/vop
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